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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §114;

BAO §21 Abs1;

BAO §22;

BAO §23;

1. BAO § 114 heute

2. BAO § 114 gültig ab 25.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 32/2018

3. BAO § 114 gültig von 13.04.2017 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 40/2017

4. BAO § 114 gültig von 26.03.2009 bis 12.04.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

5. BAO § 114 gültig von 20.12.2003 bis 25.03.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2003

6. BAO § 114 gültig von 01.01.1962 bis 19.12.2003

1. BAO § 21 heute

2. BAO § 21 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 22 heute

2. BAO § 22 gültig ab 15.08.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 62/2018

3. BAO § 22 gültig von 01.01.1962 bis 14.08.2018

1. BAO § 23 heute

2. BAO § 23 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Der Grund für die Anforderungen, welche durch die ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes an

Verträge zwischen nahen Angehörigen gestellt werden, liegt zum einen darin, dass das zwischen Familienangehörigen

typischerweise unterstellte Fehlen eines solchen Interessengegensatzes, wie er zwischen Fremden besteht, die Gefahr

einer auf diesem Weg bewirkten willkürlichen Herbeiführung steuerlicher Folgen mit sich bringt, der im Interesse der

durch § 114 BAO gebotenen gleichmäßigen Behandlung aller Steuerp@ichtigen begegnet werden muss; zum anderen

steht hinter den beschriebenen Kriterien für die Anerkennung vertraglicher Beziehungen zwischen nahen Angehörigen

auch die Erforderlichkeit einer sauberen Trennung der Sphären von Einkommenserzielung einerseits und

Einkommensverwendung andererseits. Helfen wie im Beschwerdefall Familienmitglieder im Betrieb des Angehörigen

mit, dann tun sie dies im Regelfall in ihrer Freizeit und nicht aus rechtlicher Verp@ichtung, sondern aus familiärer

Solidarität. Entschließt sich der von seiner Familie unterstützte Betriebsinhaber dazu, seinen Angehörigen als Ausgleich

für ihre Leistung etwas zukommen zu lassen, dann entspringt eine solche Zuwendung im Regelfall auch nicht einer
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rechtlichen Verp@ichtung, sondern Beweggründen wie Dankbarkeit, Anstand und dergleichen. Die den

unterstützenden Familienangehörigen solcherart zugewendete "Gegenleistung" stellt beim Leistenden damit aber

einen Akt der Einkommensverwendung dar, der bei der Ermittlung des steuerp@ichtigen Einkommens unberücksichtigt

bleiben muss (vgl. etwa die hg. Erkenntnisse vom 11. Mai 2005, 2001/13/0209, und vom 25. Juni 2008, 2008/15/0132,

sowie das erwähnte hg. Erkenntnis vom 24. September 2008).Der Grund für die Anforderungen, welche durch die

ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes an Verträge zwischen nahen Angehörigen gestellt werden,

liegt zum einen darin, dass das zwischen Familienangehörigen typischerweise unterstellte Fehlen eines solchen

Interessengegensatzes, wie er zwischen Fremden besteht, die Gefahr einer auf diesem Weg bewirkten willkürlichen

Herbeiführung steuerlicher Folgen mit sich bringt, der im Interesse der durch Paragraph 114, BAO gebotenen

gleichmäßigen Behandlung aller Steuerp@ichtigen begegnet werden muss; zum anderen steht hinter den

beschriebenen Kriterien für die Anerkennung vertraglicher Beziehungen zwischen nahen Angehörigen auch die

Erforderlichkeit einer sauberen Trennung der Sphären von Einkommenserzielung einerseits und

Einkommensverwendung andererseits. Helfen wie im Beschwerdefall Familienmitglieder im Betrieb des Angehörigen

mit, dann tun sie dies im Regelfall in ihrer Freizeit und nicht aus rechtlicher Verp@ichtung, sondern aus familiärer

Solidarität. Entschließt sich der von seiner Familie unterstützte Betriebsinhaber dazu, seinen Angehörigen als Ausgleich

für ihre Leistung etwas zukommen zu lassen, dann entspringt eine solche Zuwendung im Regelfall auch nicht einer

rechtlichen Verp@ichtung, sondern Beweggründen wie Dankbarkeit, Anstand und dergleichen. Die den

unterstützenden Familienangehörigen solcherart zugewendete "Gegenleistung" stellt beim Leistenden damit aber

einen Akt der Einkommensverwendung dar, der bei der Ermittlung des steuerp@ichtigen Einkommens unberücksichtigt

bleiben muss vergleiche etwa die hg. Erkenntnisse vom 11. Mai 2005, 2001/13/0209, und vom 25. Juni 2008,

2008/15/0132, sowie das erwähnte hg. Erkenntnis vom 24. September 2008).
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